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 Veröffentlicht am 20.01.2000

Norm

AußStrG §9

ZPO §8

GmbHG §15a

Rechtssatz

Aus § 8 Abs 2 ZPO ergibt sich, dass der Prozesskurator dafür zu sorgen hat, dass der Mangel der gesetzlichen

Vertretung generell beseitigt wird. Dem Prozesskurator einer GesmbH ist auch ein persönliches rechtliches Interesse

an der Entscheidung über die Bestellung eines Notgeschäftsführers zuzubilligen. Seine Rekurslegitimation gegen den

Beschluss auf Abweisung seines diesbezüglichen Antrages ist daher im Sinne der §§ 9 AußStrG und 15a GmbHG zu

bejahen.
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